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In der Slowakischen Republik, die 
aus der Teilung der föderativen Tsche-
choslowakei am 1. 1. 1993 hervorging, 
weist der Arbeitsmarkt im Vergleich zu 
den meisten anderen mittelost- und 
südosteuropäischen Ländern eine 
hohe organisatorische und Rege-
lungsdichte auf. Gewerkschaftlicher 
Organisationsgrad und Deckungsgrad 
der Kollektivverträge sind relativ hoch, 
das kollektivvertragliche Lohnverhand-
lungssystem ist zweistufig, es besteht 
ein gesetzlicher Mindestlohn, der in 
den letzten Jahren deutlich angehoben 
wurde, und seit 2003 existiert ein du-
ales System der betrieblichen Interes-
senvertretung der ArbeitnehmerInnen.

Alles in allem bildet die Slowakei ge-
meinsam mit Ungarn und Slowenien 
jene Gruppe der neuen EU-Mitglieds-
länder, deren Arbeitsbeziehungen in 
stärkerem Maße westeuropäischen 
Standards entsprechen. 

Gewerkschaften

Wie in der Tschechischen Republik 
besteht auch in der Slowakei ein ho-
her Konzentrationsgrad gewerkschaft-
licher Organisation. Die „Slowakische 
Konföderation der Gewerkschaften“ 
(KOZ SR) repräsentiert in 37 Bran-
chenverbänden rd. 90% aller Gewerk-
schaftsmitglieder.1 Der gesamteuropä-
ische Trend des Mitgliederverlusts, der 
in den MOEL besonders ausgeprägt 
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war, erfasste auch die slowakischen 
Gewerkschaften: Der Organisations-
grad fiel von 57% im Jahre 1995 auf 
unter 30% 2007,2 liegt damit allerdings 
über dem Durchschnitt der EU-27 und 
wird unter den MOEL nur von Sloweni-
en und Rumänien übertroffen. 

Betriebliche Interessen-
vertretung

In Vorbereitung des Beitritts zur EU, 
der dann am 1. 5. 2004 erfolgte, hatte 
die Slowakei u. a. auch die Richtlinie 
über die „Unterrichtung und Anhörung 
der Arbeitnehmer“ aus dem Jahre 
2002 in ihren Rechtsbestand zu über-
nehmen. Dies setzte die Existenz von 
repräsentativen Ansprechpartnern für 
die Betriebsleitungen voraus. Priva-
tisierung, Strukturwandel zugunsten 
des Dienstleistungssektors und die 
Gründung einer Vielzahl von Klein- und 
Mittelunternehmen (KMU) hatten aller-
dings einen Rückgang gewerkschaft-
licher Präsenz nach sich gezogen. In 
weiten Bereichen des KMU-Sektors 
fehlte den Betriebsleitungen daher der 
Dialogpartner. Hier bestand somit poli-
tischer Handlungsbedarf. 

Der Arbeitgeberdachverband AZZZ 
und die Gewerkschaftskonföderation 
KOZ einigten sich in einem zweiseiti-
gen Abkommen auf das Prinzip einer 
eingliedrigen Arbeitnehmerinteressen-
vertretung in Betrieben mit über zwan-
zig Beschäftigten, entweder durch 
eine betriebliche Gewerkschaftsorga-
nisation oder, sofern eine solche nicht 
existiert, durch einen Betriebsrat. Die-
se Regelung wurde im neuen Arbeits-
gesetzbuch vom 1. 4. 2002 aufgenom-
men. 
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Doch da der Betriebsrat mit deutlich 
geringeren Rechten als die Gewerk-
schaftsvertretung ausgestattet war 
und die Gewerkschaften kein Interes-
se an der Errichtung von Vertretungs-
gremien hatten, die sie als Konkurren-
ten betrachteten, erwies sich dieser 
Regelungsansatz – ähnlich wie in der 
Tschechischen Republik – alsbald als 
Fehlschlag.3

Mit der Arbeitsgesetznovelle vom  
1. 7. 2003 trat ein duales System der 
betrieblichen Interessenvertretung der 
ArbeitnehmerInnen in Kraft. In Be-
trieben mit fünfzig Beschäftigten oder 
mehr ist die Betriebsleitung nun ver-
pflichtet, die Wahl eines Betriebsrats 
durch alle Beschäftigten zuzulassen, 
wenn 10% der Beschäftigten dies ver-
langen (bzw. in kleineren Betrieben 
die Wahl einer Vertrauensperson). 
Die Wahlvorschläge können entweder 
aus der Belegschaft oder von der be-
trieblichen Gewerkschaftsvertretung 
kommen. Im Hinblick auf Information, 
Verhandlungen, den Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen und deren 
Überwachung genießen Betriebsrat 
und betriebliche Gewerkschaftsvertre-
tung nun vergleichbaren Status. Das 
Recht, Kollektivverträge zu verhandeln 
und abzuschließen sowie deren Ein-
haltung zu kontrollieren, besitzt jedoch 
weiterhin allein die Gewerkschaftsver-
tretung.4 

Anfang 2009 existierten erst eini-
ge Hundert Betriebsräte.5 Ihre Zahl 
ist somit (noch) nicht vergleichbar mit 
vielen Tausend gewerkschaftlichen 
Betriebsorganisationen. Die Gewerk-
schaften lehnten zunächst die Arbeits-
gesetznovelle ab, durch welche die 
Einrichtung von Betriebsräten auch in 
jenen Betrieben ermöglicht wurde, in 
denen bereits eine gewerkschaftliche 
Vertretung bestand. Sie fürchtete die 
Entstehung einer Wettbewerbssituati-

on zwischen den beiden Vertretungs-
organen. Mittlerweile ist der Zugang 
der Gewerkschaften zumindest teil-
weise pragmatischer geworden: Be-
obachter berichten von Fällen, in de-
nen die Gewerkschaft konstruktiv mit 
dem Betriebsrat zusammenarbeitet, 
und auch von solchen, in denen Ge-
werkschafter in den Betriebsrat ge-
wählt wurden. Die meisten Arbeitneh-
merInnen ziehen eine Gewerkschaft 
als betriebliche Interessenvertretung 
vor, weil nur diese zum Abschluss von 
Kollektivverträgen berechtigt ist. De 
facto stellen die gewerkschaftlichen 
Betriebsorganisationen weiterhin die 
wichtigste betriebliche Interessenver-
tretung der ArbeitnehmerInnen dar. 

Ein generelles Problem besteht da-
rin, dass die am sozialen Dialog be-
teiligten Akteure über den Nutzen von 
Mitbestimmung uneinig sind. Die seit 
Juni 2006 amtierende Regierung Fico 
tritt für den Ausbau sozialer Rechte 
und partizipativer Mechanismen so-
wie die Intensivierung des sozialen 
Dialogs ein und setzte bereits mehre-
re wichtige Schritte in diese Richtung 
(siehe unten). Die zwei großen Arbeit-
geberdachverbände nehmen unter-
schiedliche Positionen ein. Der ältere 
der beiden, die „Vereinigung der Ar-
beitgeberverbände der Slowakischen 
Republik“ (AZZZ SR) befürwortet eher 
konsensuale Lösungen im Rahmen 
des sozialen Dialogs. Die erst im März 
2004 gegründete „Nationale Union der 
Arbeitgeber der Slowakischen Repub-
lik“ (RUZ SR), die sehr rasch zum 
größten Arbeitgeberdachverband auf-
stieg,6 verficht hingegen Deregulierung 
und Dezentralisierung, ja Individuali-
sierung von Arbeitsmarktregelungen 
und verfolgt in vielen wichtigen Ein-
zelfragen (bspw. Mindestlohn, Allge-
meinverbindlichkeitserklärung) einen 
offenen Konfrontationskurs gegenüber 



35. Jahrgang (2009), Heft 3	 Wirtschaft und Gesellschaft

455

Gewerkschaften und Regierung. 

Zweistufiges Kollektivvertrags-
system

Im Gegensatz zu den meisten an-
deren MOEL besteht in der Slowakei 
neben Firmenkollektivverträgen auch 
eine Reihe von Branchenkollektivver-
trägen. 2006 wurden 56 derartige Ver-
träge abgeschlossen und 2007 37.7 Zu 
den wichtigsten Branchenkollektivver-
trägen zählen jene für die Metallindust-
rie,8 für den Maschinenbau und für die 
elektrotechnische Industrie.9 2007 be-
lief sich der Deckungsgrad der Bran-
chenkollektivverträge auf rd. 40% aller 
Beschäftigten.10 

Die marktordnende Funktion vieler 
Branchenkollektivverträge ist aller-
dings gering, bleiben ihre Inhalte meist 
doch eher vage, enthalten wenige 
Einzelheiten für die praktische Umset-
zung und wiederholen viele bloß die 
geltenden arbeitsgesetzlichen Rege-
lungen.11 Diese Situation spiegelt die 
Präferenz der meisten Arbeitgeber und 
ihrer Verbände für dezentralisierte, 
betriebsbezogene Regelungen wider. 
Die wenig konkreten Regelungen ge-
ben den einzelnen Arbeitgebern somit 
– je nach wirtschaftlicher Lage und be-
trieblichen Machtverhältnissen – gro-
ßen Spielraum bei der Festlegung der 
betrieblichen Arbeitsbedingungen. Im-
merhin enthalten wichtige Branchen-
kollektivverträge wie die erwähnten in 
der Metallindustrie, im Maschinenbau 
und in der elektrotechnischen Industrie 
Vereinbarungen über den Anstieg der 
Basiskollektivvertragslöhne bzw. die 
durchschnittliche Lohnerhöhung. 

Der Deckungsgrad der Betriebs- 
oder Firmenkollektivverträge, welche 
die Lohnhöhe und weitere Arbeitsbe-
dingungen konkret festlegen, beträgt 
rd. 30%.12 Das Zustandekommen eines 

Firmenkollektivvertrags setzt freilich 
die Existenz einer durchsetzungsfä-
higen betrieblichen Gewerkschaftsor-
ganisation voraus. Während die Ge-
werkschaften in Großunternehmen in 
hohem Maße vertreten sind und dort 
auch oft einen hohen Organisations-
grad aufweisen, ist die gewerkschaft-
liche Präsenz – wie erwähnt – in den 
KMU, insbesondere in neu gegrün-
deten Dienstleistungsbetrieben, eher 
schwach. Diese Vertretungslücken 
haben auf die Einkommensverhältnis-
se der betroffenen ArbeitnehmerInnen 
negative Auswirkungen. 

Der insbesondere bei der RUZ fest-
stellbare Kurswechsel von einem mehr 
partnerschaftlichen zu einem Konfron-
tationskurs, welcher der dezentral be-
trieblichen, flexiblen, ja wenn möglich 
sogar individualisierten Lohnfindung 
den Vorrang einräumt, und die scharfe 
Rezession erschweren die Aufgaben 
der Gewerkschaften, kollektive Rege-
lungen der Arbeitsbedingungen auf 
dem Verhandlungsweg herbeizufüh-
ren.

Alles in allem ist die lohnpolitische 
Steuerungsfähigkeit des slowakischen 
Kollektivvertragssystems aufgrund 
der eher vagen Regelungen in den 
Branchenkollektivverträgen und der 
großen weißen Flecken der Kollek-
tivvertragslandschaft als eher gering 
einzuschätzen. Ihre organisatorische 
Stärke in Großunternehmen und in 
Schlüsselbranchen der Industrie so-
wie die Existenz von Branchenkol-
lektivverträgen bzw. detaillierten Fir-
menkollektivverträgen in eben diesen 
Wirtschaftsbereichen13 versetzen die 
Gewerkschaften freilich in die Lage, 
auf die betreffenden Lohnbedingungen 
Einfluss auszuüben – und damit auch 
auf die gesamtwirtschaftliche Lohnent-
wicklung. Dies wiederum macht sie zu 
einem für Arbeitgeberdachverbände 
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und Regierung ernst zu nehmenden 
Akteur.

Weil Branchenkollektivverträge mit 
Lohnregelungen existieren, wäre es 
prinzipiell möglich, mittels des Instru-
ments der Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung eine höhere kollektivvertrag-
liche Deckungsrate zu erzielen. Doch 
die Ausgestaltung der diesbezüglichen 
gesetzlichen Normen hat dies bislang 
verhindert. Die Möglichkeit der Allge-
meinverbindlichkeitserklärung besteht 
bereits seit dem (tschechoslowaki-
schen) Kollektivvertragsgesetz von 
1991. Die Novelle dieses Gesetzes, 
welche im Dezember 2004 aufgrund 
eines Beschlusses der konservativ-
liberalen Parlamentsmehrheit in Kraft 
trat, machte die Allgemeinverbindlich-
keitserklärung von der Zustimmung 
der betreffenden Arbeitgeber abhän-
gig.14 Dass dieses Instrument in den 
folgenden drei Jahren kaum zur An-
wendung kam (2006: 4 Fälle, 2007: 
0),15 ist folglich nicht verwunderlich. 
Mit der Novelle vom 1. 9. 2007 wur-
de das Erfordernis der Zustimmung 
der betreffenden Arbeitgeber zwar 
abgeschafft. Doch nach dem neuen 
Verfahren ist der Entscheidung des 
Arbeitsministers über einen Vorschlag 
der Ausweitung des Geltungsbereichs 
eines Kollektivvertrags die Begutach-
tung durch eine dreiseitig besetzte 
Arbeitsgruppe vorgeschaltet.16 Und in 
dieser Arbeitsgruppe wird aufgrund 
des Arbeitgeberwiderstands kaum Ei-
nigung zu erreichen sein. Der neolibe-
ral profilierte Arbeitgeberdachverband 
RUZ hat über verbündete Abgeord-
nete aus den Reihen der konservativ-
liberalen Opposition im Parlament an 
den Verfassungsgerichtshof appelliert, 
die Verfassungsmäßigkeit der Bestim-
mungen des Kollektivvertragsgesetzes 
zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
zu überprüfen.17

Reformprogramm der Regierung 
Fico

Vor den vorgezogenen Parlaments-
wahlen, die im Juni 2006 stattfinden 
sollten, suchte die in Opposition be-
findliche Partei Smer-SD (Richtung – 
Sozialdemokratie) von Robert Fico die 
Unterstützung der KOZ im Wahlkampf 
und erhielt diese auch. Im Gegenzug 
sagte der Parteivorsitzende Fico zu, 
im Falle eines Wahlsieges wichtige 
Forderungen der Gewerkschaften in 
das Regierungsprogramm aufzuneh-
men.18 

Tatsächlich gewann die Smer-SD die 
Wahlen und einigte sich in der Folge 
mit Vladimir Mečiars populistischer 
„Bewegung für eine demokratische 
Slowakei“ (HZDS) und der nationa-
listischen „Slowakischen Volkspartei“ 
(SNS) auf einen Koalitionsvertrag. An-
fang August stimmte das Parlament 
dem Regierungsprogramm der neuen 
Koalition zu. Die Stärkung der Positi-
on der Gewerkschaften im sozialen 
Dialog bildete eines der erklärten Ziele 
der Regierung. 

Auf dem Gebiet der Arbeitsbezie-
hungen beinhaltete das Regierungs-
programm u. a. folgende Punkte:19

➢	� weitere Anhebung des nationa-
len Mindestlohns;

➢	� zusätzliche Mittel für das Arbeits-
inspektorat, Überprüfung der 
Gesundheits- und Sicherheits-
standards im Zusammenwirken 
mit den Sozialpartnern; 

➢	� Aufwertung des gesamtwirt-
schaftlichen sozialen Dialogs 
durch eine gesetzliche Grund-
lage und Kompetenzen für den 
Abschluss von verbindlichen ar-
beitspolitischen Generalabkom-
men;

➢	� Beginn bzw. Wiederbelebung 
des sozialen Dialogs auf Bran-
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chen- und Regionsebene;
➢	� Beseitigung von gesetzlichen 

Hindernissen für effektive Kol-
lektivvertragsverhandlungen. 

Nationaler Mindestlohn

1996 wurde per Gesetz ein ein-
heitlicher nationaler Mindestlohn ein-
geführt. Das Gesetz beinhaltete die 
Regeln des dreiseitigen sozialen Di-
alogs über die jährliche Anpassung 
des Mindestlohns. Alljährlich zwischen 
Mitte Juni und Ende Juli sollte im tri-
partistischen „Rat für wirtschaftliche 
und soziale Vereinbarungen“ (RHSD), 
dem je sieben Vertreter der Regierung, 
der Gewerkschaften und der Arbeitge-
berdachverbände angehörten, über 
die Höhe des Mindestlohns verhan-
delt werden. Kam keine sozialpartner-
schaftliche Einigung zustande, hatte 
die Regierung den Mindestlohn zum 1. 
10. per Dekret festzulegen.20 

Das neue Arbeitsgesetzbuch, das 
am 1. 4. 2002 in Kraft trat, definierte 
auf der Grundlage von Arbeits- und 
Qualifikationsanforderungen sechs 
Lohngruppen, für die jeweils Mindest-
löhne festzusetzen sein würden. Nach 
jeder Mindestlohnanhebung waren da-
her auch die Mindestsätze in den fünf 
höheren Lohngruppen entweder ver-
traglich oder betrieblich anzupassen. 

In den Jahren 2002 bis 2004 be-
wegte sich der – mangels Einigung im 
Rat einseitig festgelegte – gesetzliche 
Mindestlohn zwischen 41% und 42,3% 
des durchschnittlichen Brutto-Monats-
lohns, 2005 wurde er auf 44% ange-
hoben.21 Rund 4% der Beschäftigten 
bezogen ausschließlich den Mindest-
lohn. Für die Kollektivvertragsverhand-
lungen auf Branchen- bzw. Betriebs-
ebene bildet die Mindestlohnerhöhung 
einen wichtigen Orientierungspunkt. 
Zahlreiche Sozialleistungen sind an 

das Mindestlohnniveau gekoppelt.22 
Im Rahmen der bereits erwähnten 

Absprache zwischen der Smer-SD 
und der KOZ sagte Robert Fico zu, 
den Mindestlohn binnen fünf Jahren 
stufenweise auf das von den Gewerk-
schaften geforderte Niveau von 60% 
des Durchschnittslohns anzuheben.23 
Das Ziel der Gewerkschaften bestand 
darin, die Zahl der arbeitenden Armen 
mit dem Instrument des nationalen 
Mindestlohns rasch zu vermindern. 
(Gemäß EU-Definition liegt die Ar-
mutsschwelle bei 50% des jeweiligen 
nationalen Durchschnittslohns.) 

Auch 2006 blieb ein Konsens im Rat 
aus. Im Gefolge dekretierte die neue 
Regierung eine Erhöhung des Min-
destlohns um 10,1%, was erneut einer 
Relation von 44% zum Durchschnitts-
lohn entsprach.24 2007 einigten sich 
die Sozialpartner im „Wirtschafts- und 
Sozialrat“ (HSR, siehe unten) auf die 
Anhebung des Mindestlohns um 6,6% 
(43% des Durchschnittslohns).25

Die letzte Mindestlohnanpassung 
vom 1. 1. 2009 erfolgte ohne vorheri-
gen Konsens der Sozialpartner. Nach 
einer Novellierung des Mindestlohnge-
setzes verordnete die Regierung eine 
Mindestlohnhöhe von SKK 8.900 pro 
Monat (295 €). Durch die deutlichen 
Anhebungen der vorangegangenen 
Jahre fiel der Anteil jener unselbst-
ständig Beschäftigten, die lediglich mit 
dem nationalen Mindestlohn auskom-
men müssen, auf rd. 2%.26

Sozialer Dialog auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene

Der gesamtwirtschaftliche Tripartis-
mus hat in der Slowakei eine durchaus 
bewegte Entwicklung genommen.27 Die 
wichtigste Funktion des „Rats für wirt-
schaftliche und soziale Vereinbarun-
gen“ (RHSD) war in der Anfangsphase 
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(Mitte der 1990er-Jahre) der jährliche 
Abschluss eines Generalabkommens 
über wesentliche wirtschafts- und sozi-
alpolitische Ziele und den Lohnrahmen 
für den öffentlichen Sektor. Während 
der Amtszeit der zweiten Regierung 
Mečiar (1994-98) geriet der makroöko-
nomische soziale Dialog in eine Krise. 
1997 zog sich die KOZ aus Protest ge-
gen die autoritäre Vorgangsweise der 
Regierung aus dem Rat zurück. Erst 
nach dem Machtwechsel (September 
1998) wurde der Rat gemäß seiner 
ursprünglichen Struktur erneut ins Le-
ben gerufen (Mai 1999) und erhielt im 
Oktober 1999 eine gesetzliche Grund-
lage. Zwischen 2001 und 2004 kam 
zwar keine Einigung über ein jährliches 
Generalabkommen zustande, aber die 
Sozialpartner vereinbarten die Grund-
züge eines neuen Kollektivvertragsge-
setzes, welches am 1. 1. 2002 in Kraft 
trat. In der Folge sank die Bereitschaft 
der Arbeitgeberseite, über makroöko-
nomische oder marktordnende Verein-
barungen zu verhandeln. Aus Gewerk-
schaftssicht bestand der Hauptmangel 
des gesamtwirtschaftlichen sozialen 
Dialogs in der fehlenden Verbindlich-
keit der Ratsbeschlüsse und -empfeh-
lungen gegenüber der Regierung. Der 
lohnpolitische Dialog beschränkte sich 
auf die Frage des Mindestlohns (siehe 
oben). 

Im November 2004 wurde der RHSD 
auf Betreiben der zweiten Regierung 
Dzurinda, einer konservativ-liberalen 
Koalition, aufgelöst und mit 1. 12. durch 
den „Rat für wirtschaftliche und sozia-
le Partnerschaft“ (RHSP), ein reines 
Informations- und Beratungsgremium, 
ersetzt. 

Robert Fico, Vorsitzender der so-
zialdemokratischen Partei Smer und 
Wahlsieger im Sommer 2006, nahm 
die Stärkung des sozialen Dialogs auf 
allen Ebenen in sein Regierungspro-

gramm auf. Im August 2006 begannen 
dreiseitige Verhandlungen über die Re-
form des RHSP.28 Der Gewerkschafts-
vorschlag, auf gesetzlicher Grundlage 
ein neues Gremium zu schaffen, das 
nicht nur Informations- und Beratungs-
funktionen ausüben sollte, sondern 
auch Kompetenzen zum Verhandeln 
und zum Abschluss sozialer Pakte auf 
nationaler Ebene, fand eine Mehrheit. 
(Der neue Arbeitgeberdachverband 
RUZ befürwortete ein Beratungsgre-
mium auf freiwilliger Basis.) Einigkeit 
bestand darüber, dass sich der Dialog 
auf wenige wesentliche Bereiche be-
schränken sollte. Im November 2006 
vereinbarten Regierung und Sozial-
partner die Grundzüge des einschlägi-
gen Gesetzes. Dem neuen tripartiten 
Gremium, dem „Wirtschaft- und Sozi-
alrat“ (HSR), gehören erneut 21 Mit-
glieder an, je sieben jeder Seite, wobei 
die kommunalen und munizipalen Ar-
beitgeber durch den „Städte- und Ge-
meindebund“ (ZMOS) vertreten sind. 

Im Jänner 2008 unterzeichneten 
Regierung und Sozialpartner eine ge-
meinsame Erklärung über die Einfüh-
rung des Euro.29 Diese erfolgte plan-
gemäß am 1. 1. 2009.
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